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Ein Thema mit anhaltendem Streitwert ist
dieEinführungundDurchsetzungvonMin-
destmengen in der Patientenbehandlung.
Das habe ich auch in der Gestaltung die-
ses Themenhefts intensiv festgestellt. Die
Diskussion wird je nach Infrastruktur des
jeweiligenGesundheitswesensunddessen
Finanzierung in den Ländern unterschied-
lich geführt. Formal geht es um die Siche-
rung des besten Behandlungserfolgs und
dieReduktionderBehandlungskosten. Am
Ende ist die Durchsetzung von Mindest-
mengen eine Maßnahme der Strukturpo-
litik zur Zentralisierung des dezentralen
Marktes mit Abbau von Überkapazitäten.

» Einführung und Durchsetzung
von Mindestmengen in der
Patientenbehandlung werden
kontrovers diskutiert

Wowir derzeit in Deutschland stehen, was
aktuelleDiskussionen sindundwiedie ein-
zelnen Standpunkte dazu sind, haben wir
versucht in diesem Themenheft darzustel-
len.

Im ersten Beitrag gibt H. Schuster vom
GKV(gesetzliche Krankenversicherung)-
Spitzenverband eine Handlungsanleitung
für die Planung der Leistungserbringung.
Am Beispiel der Mindestmengen für die
Pankreaschirurgie erklärt er einerseits die
notwendige Steigerung und den entspre-
chendenZeitraumbeiderbevorstehenden
Erhöhung für die sog. Bestandskranken-
häuser, und andererseits wird auch das
Vorgehen für „Neueinsteiger“ bzw. „Wie-
dereinsteiger“ dargelegt.

Der zweite Beitrag von C.D. Heidecke
et al. vom IQTIG (Institut für Qualitäts-

sicherung und Transparenz im Gesund-
heitswesen) zeigt zunächst die gesetzli-
chen Grundlagen. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) hat unter anderem
die Aufgabe, Regelungen zur Qualitätssi-
cherung im Krankenhaus zu treffen. In die-
sem Rahmen hat er 2005 dieMindestmen-
genvereinbarung beschlossen. Die Rechts-
grundlage für die Mindestmengenrege-
lung durch das Bundessozialgericht wurde
in mehreren Verfahren in den Jahren 2012
bis 2015 gefestigt. Hier sind sehr genaue
fachliche und formale Anforderungen an
die Beschlüsse des G-BA formuliert, die
der Gesetzgeber bereits mit dem Kranken-
hausstrukturgesetz in einer Präzisierung
der Rechtsgrundlage für Mindestmengen
aufgriff. Derzeit geltende Mengen werden
dargelegt und deren Modus der Umset-
zung, die jetzt „verschärft“ und transpa-
rent erfolgen soll, aufgezeigt. Am Beispiel
der Mindestmenge für die Ösophaguschi-
rurgie wird die aktuelle Festlegung erklärt
und diese prognostisch aus Sicht des IQTIG
diskutiert. Regularien, wie diese Verschär-
fung auf Ebene der Bundesländer umge-
setzt wird, sind noch nicht klar. Fachge-
sellschaften können sich hier beim G-BA
zur Gestaltung der Umsetzung der Min-
destmengenregelungen einbringen.

Die Sicht der Fachgesellschaft (der
DGCh [Deutsche Gesellschaft für Chirur-
gie]) wird von H. Lang et al. vorgestellt.
Es wird herausgestellt, dass in erster Linie
die wissenschaftliche Evidenz als Hand-
lungsmaxime im Vordergrund steht, aber
auch Probleme in der Versorgungsrealität,
Weiterbildung und Attraktivität des Be-
rufsbildes werden dabei diskutiert. Dies
wird auch hier im Besonderen an der

Der Chirurg 4 · 2022 323

https://doi.org/10.1007/s00104-022-01605-y
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00104-022-01605-y&domain=pdf


Einführung zum Thema

Mindestmenge für die Eingriffe am Öso-
phagus erörtert. Hier entstehen natürlich
Konfliktsituationen aus politischen Inter-
essenlagen und Sachkompetenz. Mit der
Umsetzung in Zusammenhang stehende
ungeklärte Fragen werden exemplarisch
aufgelistet. Der Vorschlag zur Entwicklung
vonKooperationsverbündenwird erörtert.
Negative Auswirkungen auf die Weiter-
bildungscurricula werden angesprochen.
Auch sind Mindestmengenvorgaben bzw.
die simulierten Standorte der Zukunft
noch von der Krankenhausstrukturpla-
nung entkoppelt. Weitere offene Fragen
werden thematisiert.

C. Krautz und R. Grützmann erörtern
den Standpunkt des universitären Versor-
gers. Sie geben dabei zu Mindestmengen
prinzipielle Analysen der eigenen Arbeits-
gruppe wieder. Die positiven Folgen einer
durch Mindestmengen ausgelösten Zen-
tralisierung werden diskutiert. Dabei ist
z. B. . . . nicht von der Hand zu weisen,
dass Kliniken mit niedrigen Fallzahlen in
der Regel nicht an klinischen Studien teil-
nehmen bzw. selbst Studien durchführen
und . . . Lehre undWeiterbildung bei höhe-
ren Fallzahlen effektiver gestaltet werden
können. Denn je höher die Fallzahlen, des-
to höher ist die Chance, in der Weiterbil-
dung einen Eingriff tatsächlich selbst und
in ausreichender Anzahl ausführen zu dür-
fen. Letztendlich muss mit der Zentralisie-
rung der Krankenversorgung in bestimm-
ten Bereichen auch die Weiterbildungs-
ordnungentsprechend angepasstwerden.
Sie heben hervor, dass gesundheitspoliti-
sche Voraussetzungen geschaffen werden
müssen, die es Unikliniken ermöglichen,
Mindestmengen zu erfüllen.

N. Nüssler et al. präsentieren den
Standpunkt des Maximalversorgers. Sie
stellen in einer Musterrechnung ebenfalls
am Beispiel der Eingriffe am Ösophagus
des eigenen Hauses zunächst vor, dass
der damit verbundene Erlösverlust in den
meisten Kliniken ohne relevante negati-
ve wirtschaftliche Auswirkungen bleiben
dürfte. Für die betroffenen Kliniken wird
aber der Verlust komplexer Operationen
imWettbewerbumqualifiziertes ärztliches
Personal nachteilig sein. Kritisch sehen sie,
dass sich die Behandlungsqualität nicht
alleine auf der Basis von Fallzahlen erken-
nen lässt, und fordern den Nachweis von
Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität.

S. Benz diskutiert die Sicht des Spe-
zialisten am kleineren Haus und erörtert
zu den Mindestmengen den Qualitätsas-
pekt und den Struktureffekt. Er zeigt, dass
die Struktur dabei entscheidend sein wird.
Nicht berücksichtigt in der derzeitigenDis-
kussion ist der positive Effekt, den komple-
xe Operationen gegenseitig aufeinander
ausüben (Bystander-Effekt). Dies eröffnet
eine völlig neue Betrachtungs- und Ge-
staltungsmöglichkeit für die viszeralchir-
urgische Versorgungsstruktur. Seiner Mei-
nungfolgend,werdenmitdenRegelungen
sich . . . isolierte OrganchirurgInnen in sehr
wenigen, sehr großen Zentren entwickeln.
Daraus ergibt sich die Frage, wer sich noch
umdas Management unklarer abdominel-
ler Befunde kümmern kann. Weiter ist ein
bisher wenig berücksichtigter Aspekt die
Sequenz der Einführung der Mindestmen-
gen mit einem paradoxen Dezentralisie-
rungseffekt für die noch nicht mindest-
mengenbewährten Leistungen. Anforde-
rungen der aktuellen Weiterbildungsord-
nung vor dem Hintergrund der vorgese-
henen Regelungen sind seiner Meinung
nach unrealistisch. Er schlägt ein anderes
Modell der Restrukturierung der Kliniken
vor in Gruppen von Operationen mit ver-
gleichbarer Komplexität. Diesen Gruppen
wird jeweils eine übergeordnete Mindest-
menge zugewiesen. Für jede Gruppe wer-
den zudem spezifische Strukturvorgaben
gefordert.

Ein Fazit aus diesen sehr interessanten
Erörterungen ist für den klinisch tätigen
Chirurgen derzeit schwer zu ziehen. Sicher
führt die Durchsetzung der Mindestmen-
genregelung zu einer Umstrukturierung
der viszeralchirurgischen Kliniken. Obman
die gesetzten Ziele erfüllen kann, bleibt
derzeit offen. Sicher sollten wir uns mit
dem G-BA in eine Diskussion begeben, die
den Patienten und den Chirurgen dient.

Ich wünsche allen Lesern eine inter-
essante Zeit beim Lesen der aus meiner
Sicht gelungenen Beiträge.
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